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1. Allgemeines 

1.1 Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich sämtlicher 
Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen Beratungsvertrages sind und sofern sie nicht mit unserer 
ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden. Sie gelten für alle Verträge, die mit 
Unternehmern im Sinne von § 14 BGB oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögens geschlossen werden. 

1.2 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. Bedingungen des Auftraggebers werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn wir die vertraglich 
geschuldete Lieferung/Leistung vorbehaltlos erbringen. 

1.3 Eventuell von unseren Bedingungen abweichende Vereinbarungen müssen in die Auftragsbestätigung aufgenommen werden. 
 
2. Angebot und Lieferumfang 

2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ebenso sind technische Beschreibungen und sonstige Angaben in Angeboten, 
Prospekten und sonstigen Informationen zunächst unverbindlich. Abbildungen und Angaben in Katalogen oder Prospekten sind 
nur annähernd, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Verbesserungen oder Änderungen der Bauart oder 
der Ausführung bleiben vorbehalten. Geringfügige handelsübliche Abweichungen in Größe, Farbe und Qualität und sonstiger 
Ausführung bilden keinen Grund für Beanstandungen. 

2.2 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir Eigentums- und Urheberrechte vor; 
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
Bei Aufträgen, die mit besonderen Entwicklungsarbeiten verbunden sind, erwirbt der Vertragspartner keinerlei Rechte an den 
entwickelten Gegenständen noch an den Einrichtungen zur Herstellung dieser Gegenstände, auch wenn er sich ganz oder 
teilweise an den Entwicklungs- oder Herstellungskosten beteiligt hat. 

2.3 Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn wir die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes schriftlich 
bestätigt haben oder die Lieferung ausgeführt ist. Wir sind jedoch verpflichtet, eine etwaige Ablehnung der Bestellung unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

2.4 Unsere Angebotspreise sind 30 Tage gültig, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 
2.5 Nicht im Preis enthalten sind Liefer- und Versandkosten. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer. 
2.6 Sind Teillieferungen für den Vertragspartner zumutbar, so können diese erfolgen und in Rechnung gestellt werden. 
2.7 Werden neben den vertraglich festgesetzten Leistungen zusätzliche Leistungen vereinbart (z.B. Montagearbeiten, Leistungen 

außerhalb der Gewährleistungspflicht) so werden diese gesondert berechnet. 
 
3. Preise und Zahlung 

3.1 Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk zuzüglich der Mehrwertsteuer in jeweils 
gültiger Höhe.  

3.2 Kosten der Verpackung und des Transportes werden gesondert in Rechnung gestellt. Verpackungen werden nicht 
zurückgenommen. Bei Versendungen außerhalb der EU können weitere Kosten wie z. B. Steuern und/oder Abgaben / Zölle 
anfallen, die der Kunde zu tragen hat. 

3.3 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug 
ausschließlich auf das in unserer Rechnung genannte Konto zu zahlen. Zahlungen gelten ab dem Datum als geleistet, ab dem 
uns der Betrag frei zur Verfügung steht. 

3.4 Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig und setzt auch dann voraus, dass sich der Käufer 
mit der Bezahlung früherer Lieferungen nicht im Rückstand befindet. 

3.5 Gerät der Käufer mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, werden Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

3.6 Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und 
Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 
 
4. Lieferfristen und Verzug 

4.1 Der Umfang unserer Lieferpflicht ergibt sich ausschließlich aus diesem Vertrag. 
4.2 Lieferfristen und -termine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie von uns ausdrücklich so bezeichnet sind. Die Einhaltung 

unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Vertragspartners, 
insbesondere Zahlung, voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

4.3 Mehraufwendungen, die uns durch den Annahmeverzug des Käufers entstehen, können wir vom Käufer ersetzt verlangen.  
4.4 Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen rechtmäßiger Arbeitskämpfe. Insbesondere Streiks und 

Aussperrungen sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, welche außerhalb unseres Einflussbereiches oder dem 
unserer Erfüllungsgehilfen liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von 
Einfluss sind. 

4.5 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der 
Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. 
Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten.  

4.6 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch 
den Käufer erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens 
verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), 
insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem 
Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

4.7 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 
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5. Gefahrübergang bei Versendung / Abnahme vor Ort 

5.1 Grundsätzlich erfolgt die Lieferung ab Lager, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus 
dem Vertragsverhältnis ist Gießen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkäufer auch die Installation, ist 
Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgen hat. 

5.2 Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

5.3 Im Falle des Versendungskaufes geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer oder Abholer, 
spätestens jedoch mit Verlassen des Werks/Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 
der Ware auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch weitere Leistungen übernommen 
haben. Ebenfalls unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
Transportversicherungen sind ausschließlich Sache des Vertragspartners. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Wir behalten uns das Eigentumsrecht bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsvereinbarung, 
einschließlich entstandener Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen mit dem Käufer vor.  

6.2 Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln, gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie – wenn 
dies schriftlich vereinbart wird, ein verlängertes Zahlungsziel eingeräumt ist oder es sich um einen Finanzierungskauf handelt – 
unverzüglich gegen Feuer, Diebstahl und Wasserschäden zum Neuwert zu versichern und dies auf Verlangen nachzuweisen. 

6.3 Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig. 
Abschlüsse von Finanzierungsverträgen, die die Übereignung unserer Vorbehaltsrechte einschließen, bedürfen unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung, sofern nicht per Vertrag das Finanzierungsinstitut verpflichtet wird, den uns zustehenden 
Preisanteil unmittelbar an uns auszubezahlen. 

6.4 Der Vertragspartner ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen. 
Etwaige Verarbeitung nimmt er vor, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden können. 

6.5 Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns 
in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der 
Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 

6.6 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme der Ware nach Mahnung 
und Rücktrittserklärung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Der Käufer räumt uns unwiderruflich das Recht 
ein, seine Geschäfts- und Lagerräume zu betreten und die Ware mitzunehmen. 

6.7 Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. 
6.8 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Vertragspartner unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Ihm ist 

es untersagt, mit seinen Abnehmern Abreden zu treffen, die unsere Rechte beeinträchtigen können. Uns steht wegen der 
Forderung aus dem Auftrag ein Pfandrecht an dem Auftragsgegenstand zu (§647 BGB). Das vertragliche Pfandrecht kann auch 
wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht 
werden, soweit sie mit dem Auftragsgegenstand in einem sachlichen Zusammenhang stehen. 
 
7. Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 

7.1 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

7.2 Wir leisten Gewähr für die vereinbarte Beschaffenheit. Beschaffenheitsvereinbarungen sind gegenüber den objektiven 
Anforderungen grundsätzlich vorrangig. 

7.3 Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
7.4 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. 
7.5 Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 

Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder 
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Voraussetzung für die 
geschuldete Nacherfüllung ist der gezahlte Kaufpreis. Die Kosten der Nacherfüllung, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten gehen zu unseren Lasten. 

7.6 Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
7.7 Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – die Vergütung 

mindern oder vom Vertrag zurücktreten. 
7.8 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher 

Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten 
unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  

7.9 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte 
Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  

7.10 Die Aufrechnung mit etwaigen, von uns bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Käufers ist nicht 
statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht. 
Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfange zurückgehalten werden, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. 
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8. Haftungsbegrenzung und Schadenersatz 

8.1 Die Haftung des Verkäufers richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund, insb. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von 
Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung – ausgeschlossen bzw. nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.  

8.2 Der Verkäufer haftet für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung 
der Besteller regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten). 

8.3 Soweit der Verkäufer gem. § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden bei Vertragsschluss begrenzt. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des 
Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Regelungen dieses Abs. 3 gelten nicht im Fall 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Organmitgliedern oder leitenden Angestellten des Verkäufers. 

8.4 Im Falle einer Haftung für Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus resultierende weitere 
Vermögensschäden auf einen Betrag in Höhe des Vertragsgegenstandes, maximal jedoch in Höhe von 1 Mio. EUR je 
Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

8.5 Diese Haftungsregeln gelten sinngemäß auch für das Verhalten von und Ansprüche gegen Mitarbeiter, gesetzliche Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Beauftragte des Verkäufers. 

8.6 Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von 
ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher 
Haftung. 

8.7 Die vom Käufer an den Verkäufer geltend zumachenden Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen. Es besteht 
jedoch eine Ausschlussfrist von sechs Monaten, sofern der Verkäufer schriftlich einen Anspruch des Käufers als unbegründet 
zurückgewiesen hat. 

8.8 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

8.9 Die Ausschlüsse und Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit oder soweit Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit entstanden sind oder zugunsten des Verkäufers eine 
Haftpflichtversicherungsdeckung besteht. In dem letztgenannten Fall tritt der Verkäufer seinen Anspruch gegenüber der 
Versicherung an den Käufer ab. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt. 

8.10  
 
9. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

9.1 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich aus 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist unsere Geschäftsanschrift in Gießen, sofern beide Vertragsparteien 
Kaufleute in Sinne des HGB oder juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 
Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

9.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

9.3 Die Rechte des Vertragspartners aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. 
9.4 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der Übrigen. 

 
10. Datenschutz 
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und zur Direktwerbung und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b) f) DSGVO. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen und zum Zweck von Bonitätsauskünften an entsprechende 
Auskunfteien statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Der Käufer kann 
der Verwendung seiner Daten zum Zwecke der Direktwerbung jederzeit widersprechen und ist berechtigt, Auskunft über die beim 
Verkäufer gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder Löschung der Daten zu fordern. 
Darüber hinaus hat der Käufer ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter für den Datenschutz). 


